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	1. Zweck und Stellenwert, Umgang mit Dokumenten, geltende Dokumente
	· Zweck: Die Prophylaxe dient der vollständigen Erhebung aller Befunde zur Vorbeugung von Zahn- und Zahnbetterkrankungen unter Berücksichtigung der allgemeinmedizinischen Anamnese. Gleichzeitig soll sich jeder Patient individuell betreut und beraten fühlen und wichtige Tipps zur Pflege und Gesunderhaltung seines Gebisses erhalten. Die Erhebung aller Befunde bildet die Grundlage der Weiterbehandlung. Die Aufnahme in die Recall-Systeme sichert die Patientenbindung an unsere Praxis.

· Stellenwert: Die gesamte Prophylaxe (Erwachsenen- sowie auch Kinderprophylaxe) haben einen sehr hohen Stellenwert in unserer Praxis. Jeder unserer Patienten sollte in das Prophylaxeprogramm eingebunden sein, um allen Erkrankungen der Zähne und der umgebenden Strukturen vorzubeugen. Die Prophylaxe steht vor der Reparatur bzw. Therapie von Defekten an Zähnen oder des Zahnhalteapparates. Darauf ist jeder Patient hinzuweisen. Die Erhebungen der verschiedenen Befunde in der Prophylaxe dienen der weiteren Therapieplanung. Sie müssen vollständig und fehlerfrei dokumentiert sein.

	2.1 Professionelle Zahnreinigung (PZR) (Nr.       AA      )
	· Patienten ab dem 18. Lebensjahr, welche ein erhöhtes Karies- bzw. PA-Risiko anhand der API-/SBI-Befunde aufweisen sowie alle GOZ-Patienten sollten in unser Prophylaxeprogramm eingebunden sein. Anhand der Befunde und der Rücksprache mit dem entsprechenden Behandler entscheidet sich die eventuelle Weiterbehandlung oder das Festlegen des Prophylaxeintervalls (Recall).

· Die PZR wird in unserer Praxis durch eine  fortgebildete ZFA, ZMP, ZMF oder DH durchgeführt.

· Für eine PZR wird ein Zeitraum von 60 Minuten reserviert. 

· Die Kosten für eine PZR werden nach Behandlungszeit berechnet. 1 Stunde =       €. Diese Behandlung ist eine reine Privatleistung, die Kosten müssen bei einem gesetzlich versicherten Patienten selbst getragen werden.

· Die PZR beinhaltet das Erheben der verschiedenen Befunde wie API, SBI, Taschentiefenmessung; die professionelle Zahnreinigung mit Politur aller Zahnflächen; Fluoridierung; Tooth Mousse (TM); Zungenreinigung (ZR) und Unterweisung des Patienten in die auf ihn individuell abgestimmten Mundhygienemaßnahmen.

	2.2 Homebleaching/Office-bleaching (Nr.       AA      )

2.3 Chairside-Bleaching (Nr.       AA      )

2.4 Aufbringen von Zahn-schmuck (Nr.       AA      )
	· Diese drei Behandlungsarten sind Ästhetikbehandlungen.

· Vor den Bleaching-Sitzungen muss jeder Patient eine PZR erhalten haben.

· Das Home- oder Officebleaching wird von der fortgebildeten ZFA, ZMP, ZMF oder DH durchgeführt.

· Das Aufbringen von Zahnschmuck kann von einer fortgebildeten ZFA, ZMP, ZMF oder DH durchgeführt werden.
· Alle drei Behandlungen sind reine Privatleistungen, die weder von der gesetzlichen noch von der privaten Versicherung übernommen werden. Die Kosten trägt der Patient.

· Das Homebleaching/Officebleaching wird mit einer in unserem Labor gefertigten Schiene durchgeführt. Das Bleachingmaterial kann häuslich vom Patient in die Schiene appliziert werden oder aber auch auf dessen Wunsch durch das Praxispersonal. Während des Zeitraumes der Bleachingbehandlung kommt der Patient ca. 1–2 x wöchentlich zur Kontrolle in unsere Praxis, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Kosten: ca.       €.

· Das Aufbringen von Zahnschmuck wird auf Wunsch des Patienten auf einem von ihm ausgewählten Zahn mittels       und       durchgeführt. Der Patient sucht sich in der Sitzung die gewünschte Farbe des Steines oder ein Motiv aus. Die Behandlungsdauer beträgt ca.       Minuten und kostet ca.       €.

· Beim Chairside-Bleaching muss maximal 4 Wochen vor Beginn der Bleaching-Behandlung eine PZR durchgeführt werden. Nach der Politur der Zähne wird ein Gingiva-Schutz mit Optradam® gelegt. Danach werden die zu bleachenden Zähne mit einem speziellen, hoch konzentrierten Aufhellgel bepinselt. Nach       Minuten wird das Gel abgespült. Abschließend wird das Farbergebnis kontrolliert. 

	2.5 EC-40 (Nr.       AA      )
	· EC-40-Behandlungen dienen der Vermeidung von Zahn- oder Wurzelkaries. Dieser 30%ige CHX-Lack reduziert die kariesfördernden Bakterien.

· Diese Leistung wird durch eine DH, ZMF, ZMP, fortgebildete ZFA oder durch den/die Behandler/in durchgeführt.

· Diese Behandlung ist eine Privatleistungen, die die gesetzliche Krankenkasse nicht übernimmt. Die Kosten betragen ca.       bis       €, je nach Aufwand und Behandlung.

	2.6 Kariesrisikotest (Nr.       AA      )
	· Der Kariesrisikotest dient zur Bestimmung der speziellen Kariesbakterien wie Lactobacillus und Streptokokkus mutans. Ein Nährboden wird mit dem Speichel des Patienten benetzt und 48 Stunden im Brutkasten gelagert. Nach dieser Zeit kann dann anhand der Menge der sich gebildeten Bakterien bestimmt werden, welches Kariesrisiko der Patient hat. Zusätzlich wird noch die Speichelfließrate sowie der pH-Wert des Speichels bestimmt.

· Anhand dieses Befundes wird ein Therapieplan entworfen und mit dem Behandler und dem Patienten besprochen.

· Die Entnahme des Tests beansprucht ca. 15 Minuten. 

· Durchgeführt wird dieser Test von der DH, ZMF, ZMP oder fortgebildeten ZFA.

· Die Kosten muss der gesetzlich versicherte Patient selbst tragen. Diese ergeben sich aus dem Test sowie der anschließenden Therapie. Die Kosten für den Test liegen bei ca.       €.

	2.7 Diagnodent
	· Vgl. Umgang und Pflege Diagnodent       AA      

	2.8 Laser (PDS)
	· Vgl. Reinigung und Wartung Laser (PDS) Nr.       AA      

	2.9 Schleifen von Handinstrumenten (Nr.       AA      )
	· Das Ziel des Instrumentenschleifens ist, ein besseres und atraumatisches Behandlungsergebnis zu erreichen, damit die Behandlung für den Patient so angenehm und kurz wie nötig gestaltet wird. Durch den geringeren Kraftaufwand werden die Muskeln des Behandlers geschont und zusätzlich wird durch die regelmäßige Instrumentenwartung die Lebensdauer der Handinstrumente erhöht.

· Da in unserer Praxis der Patient und das Behandlungsergebnis höchste Priorität haben, besitzt das Aufschleifen der Handinstrumente einen hohen Stellenwert.

· Bei uns werden die Instrumente nach jedem Gebrauch bzw. Sterilisationsvorgang mit dem Teststab auf nötige Schärfe kontrolliert und gegebenenfalls zum Schleifen aussortiert.

	3.1 IP1, IP2, IP4 (Nr.       AA      )
	· Die Prophylaxe ist in unserer Praxis ein Schwerpunkt, so kommt auch der Kinderprophylaxe eine große Bedeutung zu. Unser Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen kariesfrei bis in das Erwachsenenalter zu begleiten. 

· Da die bleibenden Zähne vom Zahndurchbruch bis zur vollständigen Mineralisation und damit Härtung der Zahnhartsubstanz besonders kariesgefährdet sind, bedürfen diese der besonderen Überwachung und Pflege. 

· Unsere Kinder nehmen halbjährlich an der Prophylaxesitzung teil. Hier wird der API/SBI bestimmt und besprochen, wichtige Tipps zur Pflege gegeben, auf die Ernährung eingegangen, die richtige Putztechnik gezeigt und eingeübt, Zahnstein entfernt und poliert und die Fluoridierung mit dem individuell auf den Patient abgestimmten Fluoridierungsmittel durchgeführt.

· Diese Sitzung beansprucht 30 Minuten und wird ausschließlich von einer unserer Prophylaxehelferinnen durchgeführt. 

· Für die (in einem Kalenderjahr) zweite Entfernung von Zahnstein und für die Fluoridierung muss jeweils eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. 

	3.2 Versiegelung IP5 (Nr.       AA      )
	· In dieser Sitzung werden die Fissuren an Molaren, Prämolaren oder Incisivi versiegelt. Gegebenenfalls wird auch ein/e Zahnarzt/Zahnärztin konsultiert, um bereits verfärbte Fissuren aufzuziehen.

· In unserer Praxis werden bei jedem Kind die Molaren versiegelt. Diese Leistung wird von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Bei Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko oder bei bereits stark verfärbten Fissuren an Prämolaren oder Inzisiven übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten nicht. Wir empfehlen den Eltern die Versiegelung auch in diesen Fällen. Die Eltern werden über die Kosten von ca.       € informiert.

· Für die Versieglung muss eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern vorliegen.

· Der Zeitrahmen ergibt sich aus der Menge der zu versiegelnden Zähne.

· Diese Sitzung wird von unseren Prophylaxehelferinnen durchgeführt.

	3.3 Früherkennungs-untersuchung (FU) (Nr.       AA      )
	· Ab 2,5 Jahren werden auch die Kleinkinder in unser Prophylaxeprogramm aufgenommen. Hierbei wird die Mundhygiene überprüft, den Eltern Empfehlungen zur Ernährung und häuslichen Mundhygiene ausgesprochen, auf Zahnstellungsanomalien hingewiesen und Alternativen zum Schnuller aufgezeigt, Putztechniken eingeübt und spielerisch der Bezug zum Zahnarzt hergestellt.

· Diese Prophylaxesitzungen sollten ab 2,5 Jahren auch halbjährlich stattfinden und beanspruchen 30 Minuten.

· Diese Sitzung wird von unseren Prophylaxehelferinnen durchgeführt.

	3.4 Individualprophylaxe – Kfo 
	· Vgl. Individualprophylaxe (IP1, IP2, IP4) – Zuzahlerleistung Kfo bei herausnehmbaren Apparaturen       AA      
· Vgl. Individualprophylaxe (IP1, IP2, IP4) – Zuzahlerleistung Kfo bei festsitzenden Apparaturen       AA      
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